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Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)
Der Gemeinderat Mehring hat in der Sitzung vom __.__.____ die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 mit
integrierter Grünordnung für den Bereich Lindach 1, Grundstücke Flur-Nrn. 888/3 und 888/4 in Lindach
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.

2. Frühzeitige Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB)
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 21 mit integrierter Grünordnung für den Bereich Lindach 1,
Grundstücke Flur-Nrn. 888/3 und 888/4 in Lindach in der Fassung vom __.__.____ hat in der Zeit vom
__.__.____ bis __.__.____ stattgefunden.

3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
für den Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 21 mit integrierter Grünordnung für den Bereich Lindach 1,
Grundstücke Flur-Nrn. 888/3 und 888/4 in Lindach in der Fassung vom __.__.____ hat in der Zeit vom
__.__.____ bis __.__.____ stattgefunden.

4. Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Der Gemeinderat Mehring hat mit Beschluss vom __.__.____ den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 21 mit
integrierter Grünordnung für den Bereich Lindach 1, Grundstücke Flur-Nrn. 888/3 und 888/4 in Lindach in der
Fassung vom __.__.____ gebilligt. Gleichzeitig wurde der Auslegungsbeschluss gefasst.

.5. Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Die öffentliche Auslegung zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 21 mit integrierter Grünordnung für den
Bereich Lindach 1, Grundstücke Flur-Nrn. 888/3 und 888/4 in Lindach in der Fassung vom __.__.____ erfolgte
in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____.

6. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 21 mit integrierter Grünordnung für den Bereich Lindach 1,
Grundstücke Flur-Nrn. 888/3 und 888/4 in Lindach in der Fassung vom __.__.____ wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich
__.__.____ beteiligt.

7. Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Die Gemeinde Mehring hat mit Beschluss vom __.__.____ den Bebauungsplan Nr. 21 mit integrierter
Grünordnung für den Bereich Lindach 1, Grundstücke Flur-Nrn. 888/3 und 888/4 in Lindach in der Fassung
vom __.__.____ als Satzung beschlossen.

Mehring, den __.__.____, ________________________________
Robert Buchner, 1. Bürgermeister

8. Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 21 mit integrierter Grünordnung für den Bereich Lindach 1,
Grundstücke Flur-Nrn. 888/3 und 888/4 in Lindach wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der
Fassung vom __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan Nr. 21 mit integrierter Grünordnung für den Bereich Lindach 1, Grundstücke Flur-Nrn.
888/3 und 888/4 in Lindachmit Begründung und Umweltbericht wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermann Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden.

Mehring, den __.__.____, ________________________________
Robert Buchner, 1. Bürgermeister

Präambel

Die Gemeinde Mehring im Landkreis Altötting erlässt auf Grund
· der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
· des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
· des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
· der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
· der Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, den Bebauungsplan Nr. 21
mit integrierter Grünordnung für den Bereich Lindach 1, Grundstücke Flur-Nrn. 888/3 und 888/4
in Lindach als Satzung.

Räumlicher Geltungsbereich
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 21 mit integrierter Grünordnung
für den Bereich Lindach 1, Grundstücke Flur-Nrn. 888/3 und 888/4 in Lindach ist die
Planzeichnung M 1:1.000 vom __.__.____ maßgebend. Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

Bestandteile der Satzung
Der Bebauungsplan Nr. 21 mit integrierter Grünordnung für den Bereich Lindach 1, Grundstücke
Flur-Nrn. 888/3 und 888/4 in Lindach besteht aus der Planzeichnung (M 1:1.000) mit
zeichnerischem Teil vom __.__.____, dem Übersichtslageplan und den planlichen und textlichen
Festsetzungen

Begründung und Anlagen
Die Begründung mit Umweltbericht vom __.__.____ ist dem Bebauungsplan Nr. 21 mit
integrierter Grünordnung für den Bereich Lindach 1, Grundstücke Flur-Nrn. 888/3 und 888/4 in
Lindach beigelegt.
Anlagen:
Anlage 1: ArtenschutzrechtIiche Abschätzung zum Bebauungsplan Nr. 21,,Gewerbegebiet

Lindach Nr. 1 im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet der Stadt Burghausen
Gewerbepark Lindach D" der Gemeinde Mehring, Landkreis Altötting vom 11.11.2013,
Fachbüro natureconsult, Altötting

Anlage 2: Verordnung des Landratsamtes Altötting über das Wasserschutzgebiet in der Stadt
Burghausen und in den Gemeinden Burgkirchen a.d. Alz und Mehring, Landkreis
Altötting zum Schutz der Brunnen Laimgruben I und II und Hitzler für die öffentliche
Wasserversorgung der Stadt Burghausen vom 15.05.2023 (Amtsblatt des
Landkreises Altötting vom 19.05.2023)

Anlage 3: Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung -  Bericht Nr. M173503/03 vom
30.08.2023, Müller-BBM Industry Solutions GmbH, Planegg

Anlage 4: Privates Ökokonto Rott BBV LandSiedlung - Maßnahmenkonzept und
Abbuchungsgutachten von der Flur-Nr. 931, Gemarkung Unterhausbach, ÖFK
197332

Anlage 5: Bestätigung eines Ökokontos und der Wertpunkte zum privaten Ökokonto Rott BBV
LandSiedlung - Flur-Nr. 931, Gemarkung Unterhausbach, ÖFK 197332

Anlage 6: Geotechnischer Kurzbericht Gutachten Nr. 201307060 vom 01.08.2013, Büro f.
Geologie u. Umwelttechnik Bertlein, Kirchdorf

Mehring, den __.__.____, ________________________________
Robert Buchner, 1. Bürgermeister

II.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO;
unzulässig sind die Nutzungen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 3 und 4
BauNVO;
gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO werden Einzelhandelsnutzungen
- selbst im kleinflächigen Umfang - gänzlich ausgeschlossen;
unzulässig sind die Ausnahmen des § 8 Abs. 3 Nr. 1 bis 3
BauNVO.

2.0 BAUWEISE, BAUGRENZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

2.1 abweichende Bauweise: wie offene, jedoch darf die Länge der
in § 22 Abs. 2 Satz 1 BauNVO bezeichneten Hausformen
über 50 m betragen.

a

GE

2.2 Baugrenze

5.3 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

5.0 SONSTIGE PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

5.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB, Innenkante maßgebend)

5.2 festgesetzter Höhenbezugspunkt in Meter über Normalhöhennull
(§ 9 Abs. 3 BauGB) = festgesetzte geplante Fertigfußbodenhöhe
(FFB) für das Erdgeschoss, diese festgesetzte FFB ist mit einem
Spielraum von +/- 30 cm verbindlich.

437,00

6.0 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFTSPFLEGE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen - Erhalt der bestehenden Gehölze

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind,
hier: Anbauverbotszone 20 m ab Fahrbahnrand der Bundesstraße
B 20

5.4

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen:

3.0 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

max. zulässige Grundfläche GR I für Hauptgebäude und GR II für
befestigte Flächen und Nebenanlagen

3.1 GR I / GR II

maximal zulässige Wandhöhe bzw. Firsthöhe 15,0 m
bezogen auf den festgesetzten Höhenbezugspunkt

3.2 WH / FH

4.0 HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6  BauGB)

4.1 bestehende Mittelspannungsleitung (Bayernwerk Netz GmbH) mit
Schutzstreifen, beidseits 3,0 m

6,
0

6,
0

3-reihige Gehölzpflanzung bestehend aus Sträuchern (95 %) und
Bäumen I. Ordnung (gem. Punkt II.6.3) auf der gesamten
Länge. Pflanzenauswahl siehe Pflanzenliste unter Punkt IV.3.1 bis
IV.3.3.

E1

6.1

6.2

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft =
interne Ausgleichsfläche (gem. textliche Festsetzungen zu Punkt
IV.6.0)

6.4

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind,
hier: Anbauverbotszone 10 m ab Gleisachse Deutsche Bahn

5.6

zu pflanzende Einzelbäume:
Laubbaum I. Ordnung (gemäß Artenliste siehe Punkt IV.3.1). Eine
lagemäßige Standortverschiebung um bis zu maximal 5 m unter
Einhaltung der Anzahl ist erlaubt.

6.3

Zaunlinie, mind. 7,5 m ab Fahrbahnrand der Bundesstraße B 205.5

Baumsturzzone 20 m ab Waldrand5.7

Emissionsbezugsfläche mit zulässigen
Emissionskontingenten von
LEK, tags = 65 dB(A) und LEK, nachts = 50 dB(A)

5.8

7.0 KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

7.1 Flurstücksgrenze

7.2 Flurstücksnummer

7.3 Bestandsgebäude

7.5 Baudenkmal "Hieringer Bildstock" - außerhalb Geltungsbereich
(Quelle BayernAtlas 2023)

8.1 Bemaßung

8.0 HINWEISE

8.10 Nutzungsschablone

GE Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)
WH maximal zulässige Wandhöhe 15,0 m bezogen auf den

festgesetzten Höhenbezugspunkt (§ 18 BauNVO)
FH maximal zulässige Firsthöhe 15,0 m bezogen auf den

festgesetzten Höhenbezugspunkt (§ 18 BauNVO)
maximal zulässige Grundfläche:
12.000 m² GR I für Hauptgebäude und
14.800 m² GR II für befestigte Flächen und Nebenanlagen
a abweichende Bauweise (§ 22 BauNVO)
SD/PD/ zulässige Dachformen Satteldach (SD), Pultdach (PD)
FD   und Flachdach (FD)

Art der baulichen
Nutzung

Bauweise

max. zulässige Wandhöhe WH
bzw. Firsthöhe FH in Meter

maximal zulässige Grundfläche:
GR I für Hauptgebäude und
GR II für befestigte Flächen und
Nebenanlagen

zulässige Dachform

5,0

7.6 Wasserschutzgebiet - weitere Schutzzone (Zone III)  (Quelle
Verordnung des Landratsamtes Altötting über das
Wasserschutzgebiet in der Stadt Burghausen und in den
Gemeinden Burgkirchen a.d. Alz und Mehring, Landkreis Altötting
zum Schutz der Brunnen Laimgruben I und II und Hitzler für die
öffentliche Wasserversorgung der Stadt Burghausen vom
15.05.2023)

888/3

D-1-71-112-313

7.4 Gemeindegrenze Gemeinde Mehring - Stadt Burghausen

GR I
max. 12.000 m²

GR II
max. 14.800 m²

WH/FH
max. 15,0

SD/PD/
FD

a

GE

8.2 Fahrbahnkante Bundesstraße B 20

8.3 bestehende Gleisanlage

8.6 geplante Straßentrasse der Ortsumgehung B20 Burghausen
(Quelle genehmigter Vorentwurf Staatliches Bauamt Traunstein)

Ausgleichsfläche AF1AF16.4.1

3-reihige Gehölzpflanzung auf einer Breite von 4,0 m bestehend
aus Schlehen (Prunus spinosa) (100 %) auf der gesamten Länge.
Pflanzdichte 1 Stk./2 m², mind. 3xv., 50 - 80 cm.

Pflanzung von mind. 5 Gehölzgruppen á 35-45 Stück (entspricht
ca. 40 % der Fläche). Pflanzenauswahl siehe Pflanzenliste unter
Punkt IV.3.3.

In den gehölzfreien Bereichen Entwicklung einer Hochstaudenflur
gem. Punkt IV.9.0.

E2

Schutzbereich gem. Festsetzung Punkt IV.10.1.2 (potentielle
Habitate der Zauneidechse)

6.6

geplante Gebäude8.7

Höhenschichtlinien Bestand in Meter über Normalhöhennull (NHN)
- Höhenabstand 50 cm (Quelle Vermessung 02/2022)

440,0m8.4

geplante Umfahrt8.8

Bestandshöhen8.5 438,62

Kante Waldrand8.9

bestehendes mesophiles Gebüsch als bereits umgesetzte
Minimierungsmaßnahme zum rechtskräftigen
Bebauungsplan Nr. 45f der Stadt Burghausen (Festsetzung
Minimierung ca. 1.700 m², Erhalt 1.366 m², Ausgleich des Eingriffes
in AF 1)

6.5

festgesetzter
HöhenbezugspunktW

H FH FH

W
H

Satteldach Pultdach

Schemaschnitte:

III.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 FESTSETZUNGEN NACH BAUGB UND BAUNVO

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, §19, § 20 BauNVO)

1.1

GR max. zulässige Grundfläche
max. 12.000 m² GR I für Hauptgebäude und
max. 14.800 m² GR II für befestigte Flächen und Nebenanlagen

1.1.1

WH maximal zulässige Wandhöhe (WH) in Metern 15,0 m

Für die Wandhöhe gilt das Maß vom festgesetzten Höhenbezugspunkt
(FFB) Punkt II.5.2 bis zum Schnittpunkt der Außenfläche der Wand mit der
Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

1.1.2

FH maximal zulässige Firsthöhe (FH) in Metern 15,0 m

Für die Firsthöhe gilt das Maß vom festgesetzten Höhenbezugspunkt (FFB)
Punkt II.5.2 bis zum First.

1.1.3

Abstandsflächen

Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO sind einzuhalten. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO
findet keine Anwendung.
Für die Bemessung der Abstandsfläche ist die Wandhöhe maßgebend. Die
abstandsrelevante Wandhöhe ist das Maß vom natürlichen Gelände bis zum
Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

1.2

Nebenanlagen

Außerhalb der Baugrenzen sind nur folgende  Anlagen zulässig:
• Stellplätze und Lagerflächen,
• Zufahrten zum Gebäude und zu den Stellplätzen,
• Fahnenmasten,
• Werbepylone,
• Aufschüttungen und Abgrabungen gemäß den Festsetzungen dieser Satzung,
• Einfriedungen und Stützmauern gemäß den Festsetzungen dieser Satzung.

1.3

FH W
H

Flachdach

festgesetzter
Höhenbezugspunkt

festgesetzter
Höhenbezugspunkt

KH maximal zulässige Tiefe des Kellers  4,0 m

Für die maximal zulässige Tiefe des Kellers gilt das Maß vom festgesetzten
Höhenbezugspunkt (FFB) Punkt II.5.2 bis zur fertigen Fußbodensohle des
Kellers nach unten. Dies ist nur zulässig in Verbindung mit der Herstellung
einer wasserdichten Wanne ab dem festgesetzten Höhenbezugspunkt.
Auf Punkt III.4.0 zum Trinkwasserschutz wird verwiesen.

1.1.4

PKW-Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

PKW-Stellplätze sind zwingend mit wasserdurchlässiger Befestigung zu gestalten (z.B.
Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Ökopflaster oder andere
wasserdurchlässige Belagsarten).

1.5

Ebenso dürfen Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO außerhalb der Baugrenzen
errichtet werden.

Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Auf dem Baugrundstück sind Aufschüttungen von max. 1,5 m und Abgrabungen von
max. 1,5 m, ausgehend vom festgesetzten Höhenbezugspunkt, zulässig.
Die randlichen Geländemodellierungen dürfen nur in Form von zu bepflanzenden
Böschungen (nicht steiler als 1 : 1,5) erfolgen.

1.6

Stützmauern (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zur Terrassierung/ Modellierung des Geländes dürfen im Übergang zur freien Landschaft
keine Stützmauern verwendet werden. Lediglich im Bereich der Zufahrt
oder innerhalb des Baugrundstückes (= Betriebsgeländes) sind Stützmauern zulässig.

1.7

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN NACH Art. 81 BayBO

Dachform/ Dachneigung

Ausschließlich zulässige Dachformen und Dachneigungen für Haupt- und
Nebengebäude:

- geneigte Dächer (Satteldach, Pultdach, versetztes Pultdach, First parallel zur
längeren Gebäudeseite) mit Dachneigung 5° - 30°

- Flachdächer und Gründächer mit Dachneigung 0° - 5°

2.1

Fassadengestaltung

Fassadenmaterialien und -anstriche in greller, hochglänzender oder stark reflektierender
Ausführung sind unzulässig.

2.3

Werbeanlagen

Es ist max. eine Werbeanlagen pro Betrieb ausschließlich an der Nordwestseite über
max. 25 % der Gebäudewandlänge und einer max. Länge von 10,0 m sowie einer max.
Höhe von 2,0 m zulässig. Alternativ ist einmalig pro Betrieb (Orientierung Nordwest) die
freie Aufstellung einer Werbetafel innerhalb des Geltungsbereiches in einer max. Länge
von 6,0 m und max. 1,5 m Höhe zulässig.
Dachwerbeanlagen sind nicht zulässig. Bewegliche und blinkende Lichtwerbung ist
unzulässig. Fassadenanstrahlungen für Werbeanlagen sind unzulässig.

2.4

Einfriedung / Zaunsockel

Industriezaun oder Maschendrahtzaun, max. 2,5 m ab OK fertigem Gelände.
Die Zaunanlage ist mind. 7,5 m vom befestigten Fahrbahnrand der Bundesstraße B 20
abzurücken (sh. Punkt II.5.5). Die Zaunanlage in Richtung Burgkirchener Straße ist
außenseitig mit einer einreihigen Strauchreihe zu hinterpflanzen, Pflanzenauswahl siehe
Pflanzenliste unter Punkt IV.3.3.
Die Zaunanlage ist von öffentlichen Erschließungsflächen (Fahrbahnen, Geh- und
Radwegen, landwirtschaftlichen Wegen etc.) mind. 50 cm von den Grundstücksgrenzen
abzurücken (Zaunlinie), der verbleibende Bankettstreifen ist als Wiese zu gestalten und
zu pflegen.
Zaunsockel sind unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente im
Bereich der Säulen zulässig. Zwischen Boden und Zaununterkante ist ein Abstand von
15 cm einzuhalten.

2.5

3.0 WASSERWIRTSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Schmutzwasser
Betriebe, die spezifische Abwässer produzieren, die über das normale Maß 
hinausgehen, müssen diese Abwässer auf dem eigenen Baugrundstück einer Reinigung 
unterziehen.

Niederschlagswasser (Oberflächenwasser)
Da eine Versickerung des Niederschlagswassers auf Grund der Lage in der weiteren
Schutzzone (Zone III) des Wasserschutzgebietes nicht möglich ist, ist das gesamte
Niederschlagswasser über einen Oberflächenwasserkanal vorgereinigt und gedrosselt
dem Vorfluter Lengthaler Gieß zuzuführen. Für die Rückhaltung ist ein entsprechendes
Retentionsvolumen herzustellen. Die Niederschlagsentwässerung ist durch ein Fachbüro
zu planen. Die Verordnung des Landratsamtes Altötting über das Wasserschutzgebiet in
der Stadt Burghausen und in den Gemeinden Burgkirchen a.d. Alz und Mehring,
Landkreis Altötting zum Schutz der Brunnen Laimgruben I und II und Hitzler für die
öffentliche Wasserversorgung der Stadt Burghausen vom 15.05.2023 ist dabei zu
beachten.

Generell sind die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bayerischen
Wassergesetzes (BayWG) in Verbindung mit den einschlägigen technischen Regeln (u.a.
TRENOG, TRENGW, DWA-M153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser“ und DWA-A 117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen“) zu beachten.

3.1.1

Lagerung wassergefährdender Stoffe

Für die Lagerung und den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die
einschlägigen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetztes - WHG - und des Bayerischen
Wassergesetztes - BayWG - mit der dazugehörigen ergangenen Anlagenverordnung
AwSV sowie die Verordnung des Landratsamtes Altötting über das Wasserschutzgebiet
in der Stadt Burghausen und in den Gemeinden Burgkirchen a.d. Alz und Mehring,
Landkreis Altötting zum Schutz der Brunnen Laimgruben I und II und Hitzler für die
öffentliche Wasserversorgung der Stadt Burghausen vom 15.05.2023 maßgebend.

3.2

3.1.2

Bauweise
(§ 22 BauNVO)

abweichende (a) Bauweise: wie offene, jedoch darf die Länge der in § 22 Abs. 2 Satz 1
BauNVO bezeichneten Hausformen über 50 m betragen.

1.4

Dächer (§ 9 Abs. 25 a BauGB, § 9 Abs. 23 b BauGB)

Dachoberflächen aus Kupfer, Blei, Zink oder Titanzink sind bei beabsichtigter
Versickerung des Niederschlagswassers nicht zulässig.
Gründächer sind mindestens mit einer extensiven Begrünung mit artenreicher
Samenmischung (Pflanzsubstrat Mindesteinbaustärke 8 cm) auszuführen. Es sind
Pflanzsubstrate zu verwenden, die einer Verschlämmung entgegenwirken und
gleichzeitig wasserspeichernd wirken.
Solar- und Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen sind ausdrücklich auch in
aufgeständerter Form bis max. 30° (incl. Dachneigung) zulässig. Der Abstand der
Anlagen muss mind. 1,0 m von der jeweiligen Dachaußenkante betragen.

1.8

4.0 TRINKWASSERSCHUTZ

Der Geltungsbereich liegt in der weiteren Schutzzone (Zone III) eines
Wasserschutzgebietes. Die Verordnung des Landratsamtes Altötting über das
Wasserschutzgebiet in der Stadt Burghausen und in den Gemeinden Burgkirchen a.d.
Alz und Mehring, Landkreis Altötting zum Schutz der Brunnen Laimgruben I und II und
Hitzler für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Burghausen vom 15.05.2023 ist
zwingend zu beachten. Geländeveränderungen, Auf- und Abgrabungen, Verfüllungen
sowie Abweichungen von der Verordnung müssen im Einzelfall mit Landratsamt und
Wasserwirtschaftsamt rechtzeitig vorher abgestimmt werden.

Sämtliche Eingriffe in den Untergrund wie zum Beispiel Keller, Fundamente,
Bodenaustausch sind so auszuführen, dass die ursprünglich vorhandene
grundwasserschützende Deckschichtwirkung erhalten bleibt oder unverzüglich
wiederhergestellt wird.
Bauliche Anlagen sind nur zulässig bis 4 m Eingriffstiefe (auch zur Baugrunderkundung),
wenn anfallendes häusliches oder gewerbliches Abwasser in eine dichte
Sammelentwässerung eingeleitet wird und die Gründungssohle mindestens 2 m über
dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand liegt.

Bei der Niederschlagswasserentsorgung sind ausschließlich flächenhafte
Versickerungen über den bewachsenen Oberboden zulässig. Im Bedarfsfall muss eine
oberflächige Ableitung erfolgen.

Für das gesamte Areal und alle vorgesehenen Gebäude ist frühzeitig ein
Entwässerungsplan mit dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein abzustimmen und bei
Baugenehmigungsverfahren im Bedarfsfall jeweils fortzuschreiben. Der
Entwässerungsplan ist bei Baugenehmigungsverfahren mit beizulegen.

1.5.1

IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

1.0 UMSETZUNG, PFLANZENQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

Allgemeines
Die privaten nicht mit Anlagen überbauten Flächen und öffentlichen Grünflächen sind
entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen anzulegen, zu sichern und
dauerhaft zu erhalten. Ausbleibende Pflanzen sind zu ersetzen. Die Vegetationsflächen
sind spätestens in der Pflanzperiode nach Erstellung der Erschließungsflächen und nach
Nutzungsaufnahme /-beginn der Gebäude fertigzustellen. Nach- und Ersatzpflanzungen
haben den Pflanzqualitäten des Grünordnungsplanes zu entsprechen. Die
Pflanzenqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen
(BdB) entsprechen.
Für die textlich festgesetzten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den privaten
Vegetationsflächen wird die Verwendung der in Punkt IV.3.0 ausgewiesenen Gehölze
festgesetzt. In den privaten Vegetationsflächen ohne Pflanzauflagen und um das
Gebäude sind ergänzend für zusätzliche Bepflanzung Ziergehölze, außer die in Punkt
IV.4.0 beschriebenen Arten, zugelassen.

Für freiwachsende Hecken u. Gehölzgruppen:
Pflanzdichte 1 Stück / 1,5 m² bei Reihenpflanzung,
Pflanzdichte 1 Stück / 3,0 m² bei Flächenpflanzung.

Pflanzqualitäten: Bäume I. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 18 - 20 cm
Bäume II. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 12 - 14 cm

oder Heister, 2xv., 150 - 200 cm
Sträucher: 2xv., 100 - 150 cm bzw. 60 - 100 cm

3.0 ZU VERWENDENDE GEHÖLZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Bäume I. Ordnung:

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde

3.1

Bäume II. Ordnung:

Malus domestica Wild-Apfel
Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus padus Trauben-Kirsche
Sorbus aucuparia Eberesche
Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
alle Obst- und Nussbäume (Mindest-Pflanzqualität: Hochstamm)
Obstbäume als standortgerechte und regionaltypische Arten

und Sorten
Juglans regia Walnuss als Sämling

3.2

Sträucher:

Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Cornus mas Kornelkirsche
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Ligustrum vulgare Liguster
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose
Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Holunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

3.3

2.0 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

2.1 Ein- und Durchgrünung des Baugrundstückes

Je angefangene 300 m² nicht überbauter bzw. nicht befestigter Grundstücksfläche ist zur
Durchgrünung des Baugebietes mindestens ein Laubbaum I. Ordnung oder zwei
Laubbäume II. Ordnung zu pflanzen. Die Pflanzgebote gemäß Planzeichen unter Punkt
II.6.3 können angerechnet werden. Die nicht mit Anlagen überbauten Flächen sind zu
begrünen und dauerhaft als Wiese, Rasen oder mit Bepflanzung (Deckung mindestens
95 %) anzulegen. Kiesdeckungen sind nur bis maximal 5 % der nicht überbauten
Flächen zulässig. Verkehrswege auf dem Grundstück sind ausgenommen.

2.2 Pflanzungen entlang der Bundesstraße B 20

Baumpflanzungen entlang der nördlichen Grundstücksgrenze des Baugebietes müssen
einen lichten Abstand von mindestens 7,5 m zum befestigten Fahrbahnrand der
Bundestraße B 20 aufweisen (RPS).

2.2.1

2.2.2 Die Zaunanlage in Richtung Burgkirchener Straße ist außenseitig mit einer einreihigen
Strauchreihe zu hinterpflanzen, Pflanzenauswahl siehe Pflanzenliste unter Punkt IV.3.3.

4.0 UNZULÄSSIGE PFLANZENARTEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Landschaftsfremde Baumarten wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw.
sowie alle Trauer- oder Hängeformen (in allen Arten und Sorten) dürfen nicht gepflanzt
werden.

5.0 WIESENFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Die Neuansaaten sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Kräuter- und
Staudenanteil (mind. 25 %) vorzunehmen.

6.0 LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom,
Wasser, Abwasser, Telekommunikation, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die
Pflanzung und den langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze zu gewährleisten.
Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.

7.0 PFLANZENBEHANDLUNGSMITTEL
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist auf den
festgesetzten Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und
Pflanzen und im Hinblick auf eine möglichst standortgemäße und naturnahe
Artenzusammensetzung nicht zulässig.

8.0 FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLAN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zum Bauantrag ist ein fachlich qualifizierter Freiflächengestaltungsplan mindestens im
M 1 : 500 vorzulegen, der das Ausmaß und die Höhe der geplanten Aufschüttungen und
Abgrabungen, sowie die Gestaltung der Freiflächen, insbesondere das innere
Erschließungssystem, die Gestaltung der PKW-Parkflächen, einschließlich der
Großbaumüberstellung sowie Lage, Größen und Pflanzenauswahl privater Pflanzflächen
aufzeigt. Ebenso sind die notwendigen Feuerwehrzufahrten, mit Rettungswegen und
Aufstellflächen im Freiflächengestaltungsplan zum jeweiligen Bauantrag aufzuzeigen.

9.0  AUSGLEICHSBEDARF UND AUSGLEICHSFLÄCHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der zu erbringende Ausgleichsbedarf wurde mit 27.512 Wertpunkten (WP) nach
Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" in der Fassung von 2021
berechnet.

Für die gesamten Pflanzungen der Ausgleichsfläche wird die Verwendung von
autochthonen Gehölzen festgesetzt.
Die Lage und Größe der Ausgleichsfläche und die durchzuführenden Maßnahmen sind
für Ausgleichsflächen im Privatbesitz durch Grundbucheintragung zu sichern.

Auf der internen Ausgleichsfläche AF1 auf Flur-Nr. 888/4 Gemarkung Mehring (ca. 1.817
m²) erfolgt eine Aufwertung von 12.704 Wertpunkten. Die Differenz von 14.808
Wertpunkten wird als Ersatz von dem privaten Ökokonto Rott, Flur-Nr. 931, Gemarkung
Unterhausbach, ÖFK 197332 abgebucht.

Zeitliche Festsetzung zur Entnahme von Gehölzen
Zur Vermeidung von Verlusten an saisonalen Nestern, Gelegen und Individuen
gemeinschaftsrechtlich geschützter Vogel- und Fledermaus-Arten sind Gehölzbestände,
die aufgrund eines bau- oder anlagebedingten Vorgehens absehbar betroffen sind, nur
außerhalb der Vogelbrutzeit gem. § 39 BNatSchG (Vogelbrutzeit: 1. März bis 30.
September) zu entfernen.

10.2

Maßnahmen interne Ausgleichsfläche AF 1

Entwicklungsziel
Mesophile Gebüsche/Hecken (B112; 10 WP)

Entwicklungsmaßnahmen
• Pflanzung von mind. 5 Gehölzgruppen á 35-45 Stück (entspricht ca. 40 % der

Fläche), Pflanzqualität gem. IV.1.0,
• 3-reihige Gehölzpflanzung auf einer Breite von 4,0 m bestehend aus Schlehen

(Prunus spinosa) (100 %) auf der gesamten Länge. Pflanzdichte 1 Stk./2 m², mind.
3xv., 50 - 80 cm. (sh. Planzeichen E2).

• Anwuchspflege der Gehölze in den ersten 3 Jahren.
• Ausgefallene Pflanzen müssen spätestens in der nächsten Vegetationsperiode in

der angegebenen Qualität ersetzt werden.

In den gehölzfreien Bereichen Entwicklung einer Hochstaudenflur.

Entwicklungsziel
Artenreiche Staudenfluren (K132; 8 WP)

Entwicklungsmaßnahmen
Umwandlung von intensivem Ackerland in Staudenflur
• Ansaat von autochthonem Saatgut mit mind. 40 % Kräuter- / Staudenanteil,

Verwendung von autochthonem Saatgut aus der Herkunftsregion 16
"Unterbayrische Hügel- und Plattenregion",

• ca. 6 - 8 Wochen nach Ansaat (vor allem bei Frühjahrsansaat) Schröpfschnitt zur
Eliminierung eventuell vorhandener Beikräuter, der Schnitt muss vor Samenreife
erfolgen,

• keine Einzäunung der Ausgleichsfläche.

Pflegemaßnahmen
Staudenflur, nach erfolgreicher Ansaat
• abschnittsweise Mahd: Es ist mind. 1/3 der Fläche jährlich stehen zu lassen, auch

über den Winter; die ungemähten Abschnitte sind jährlich zu wechseln.
• Mahd alle zwei Jahre, nicht vor 1. Juli, alternativ jährliche Herbstmahd,
• Entfernen des Mähguts,
• Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel.
• Die Verwendung eines Schlegelmähers ist nicht erlaubt.

9.2

10.0 ARTENSCHUTZ
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung

Eine detailliertere Beschreibung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist
der beiliegenden artenschutzrechtIichen Abschätzung zum Bebauungsplan Nr. 21 vom
11.11.2013, Fachbüro natureconsult, Altötting zu entnehmen.
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung müssen durchgeführt werden, um
Gefährdungen der nach den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und
Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern.

10.1

M-01 Beleuchtung
Verbindlicher Einsatz von UV-armen Leuchtmitteln wie LED-Leuchtkörper oder
Natriumdampflampen zur Reduktion der Anlockwirkung auf nachtaktive Insektenarten
(Beutetiere von Fledermausarten);
verbindlicher Verzicht auf Kugelleuchten und Beleuchtungseinrichtungen mit
ungerichtetem frei strahlendem Beleuchtungsbereich;
verbindlicher Verzicht auf Fassadenbeleuchtung zum Waldrand hin.
Minimierung technisch unnötiger BeIeuchtungseinrichtungen. Bei betriebsbedingt
notwendigen Beleuchtungsanlagen (z. B. Wegweisern oder Hinweisschildern) ist eine
Beleuchtung auf den benötigten Bereich zu beschränken. Eine durch Blenden
geschlossene Beleuchtung von oben ist grundsätzlich vorzuziehen. Eine direkte
Beleuchtung der Hangleite mit geplanter Ausgleichsfläche ist unzulässig.
Einsatz von BeIeuchtungseinrichtungen mit HauptabstrahIwinkeIn von unter 70°. Einsatz
von Gehäusen- und Beleuchtungseinrichtungen mit möglichst engem Abstrahlwinkel
(z.B. über doppeltasymmetrische Reflektorkörper oder Blenden) insbesondere bei hoch
über dem Boden liegenden Beleuchtungsanlagen wie Masten oder dergleichen. Eine
direkte Beleuchtung der Hangleite mit geplanter Ausgleichsfläche ist unzulässig.

10.1.1

M-02 potentielle Habitate der Zauneidechse (sh. Planzeichen Punkt II.6.5)
Anlage eines Schutzstreifen vor anlage-, bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigung
(z. B. Nutzung als Baustelleneinrichtungs- oder Fahrfläche) von mind. 3 m Breite in den
Übergangsbereichen zum südexponierten Hochstaudensaum entlang der Bahnlinie
Tüßling - Burghausen. Schutz durch geeignete Maßnahmen (z. B. Bauzaun). Einsatz
einer ökologischen Bauüberwachung während der Bautätigkeit. Die Aufrechterhaltung
der Schutzmaßnahmen ist im Bauverlauf zu überwachen und zu dokumentieren.

10.1.2

9.1

V. HINWEISE

1.0 SICHERSTELLUNG DES PFLANZRAUMES

Großbäume: Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm
Kleinbäume: Baumgruben: 150 x150 x 80 cm
Gehölze: Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm
Rasen: Auftrag Oberboden: 10 - 15 cm

2.0 GRENZABSTÄNDE

Die Grenzabstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken: 2,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern,

sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
0,5 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m
Im Übrigen wird auf die Vorgaben des AGBGB verwiesen.

3.0 BODENDENKMÄLER

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind keine Bodendenkmäler vorhanden.
Zufällig zutage tretende Bodendenkmäler und Funde sind gemäß Art. 8 DSchG meldepflichtig an
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde.

4.0 SCHUTZ DES MUTTERBODENS NACH § 202 BauGB

Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur
Wiederverwendung zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu
begrünen.

5.0 AUSHUBARBEITEN / ALTLASTEN / PFAS

Überschüssiges Aushubmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Es darf nicht in der freien
Landschaft abgelagert werden. Dieses Verbot gilt insbesondere auf ökologisch wertvollen
Flächen, wie Feuchtwiesen, Trocken- und Magerstandorten, Feldgehölzen, alten Hohlwegen,
Bachtälern, Waldrändern usw.

Auf den hier überplanten Flächen sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Altlasten
vorhanden. Die Untere Bodenschutzbehörde und das Wasserwirtschaftsamt sind unverzüglich zu
benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG), falls bei den Erschließungsarbeiten
bzw. beim Aushub von Baugruben Auffälligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die auf eine
schädliche Bodenveränderung oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten sind in
diesem Fall unverzüglich in diesem Bereich zu unterbrechen.

Das Vorhaben liegt im Bereich einer schädlichen Bodenveränderung durch Per- und
Polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS). Innerhalb des Belastungsgebietes anfallendes
Bodenaushubmaterial ist in der Regel stark mit PFOA verunreinigt. Eine Umlagerung von hoch
belastetem Bodenmaterial in niedriger belastete oder unbelastete Bereiche ist aus
wasserwirtschaftlicher Sicht nicht zu befürworten. Sie ist mit der Gefahr verbunden neue
schädliche Bodenverunreinigungen und zusätzliche Grundwasserverunreinigungen zu schaffen.
Es wird empfohlen, die tatsächliche Belastung der überplanten Flächen zu ermitteln und eine
Abfallbewertung vorzunehmen. Für die Bewertung und Verwendung des Bodenmaterials gelten
grundsätzlich die „Vorläufige Leitlinien zur Bewertung von PFAS-Verunreinigungen in Wasser
und Boden“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (Juli 2022).

Falls die festgestellten Belastungen eine Verwertung des Materials im uneingeschränkten Einbau
(Zuordnungswert Z 0) nicht zulassen, wird empfohlen, vorab ein Entsorgungs- bzw.
Verwertungskonzept durch einen nach § 18 BBodSchG zugelassenen Sachverständigen
erstellen zu lassen.

7.0 SOLARENERGIE

Die Nutzung von Solarenergie wird grundsätzlich empfohlen, dabei sollte eine gestalterisch
verträgliche Einbindung in das Bauwerk bzw. in die Dachlandschaft beachtet werden.

6.0 SAAT- UND PFLANZGUT

Für Ansaaten und Pflanzungen im Planungsgebiet wird die Verwendung von autochthonem
Saat- und Pflanzgut empfohlen.

8.0 ANGRENZENDE LANDWIRTSCHAFT

Die durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen
Nutzfläche auftretenden Immissionen in Form von Geruch, Staub und Lärm sind zu dulden.

9.0 VERSORGUNGSLEITUNGEN

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und
Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - siehe hier
u.a. Abschnitt 6 - zu beachten. Durch die Baumpflanzungen darf der Bau, die Unterhaltung und
Änderung und Erweiterung von Versorgungleitungen nicht behindert werden.

10.0 ANBAUVERBOTSZONE BUNDESSTRASSE B 20

Die Anbauverbotszone entlang der Bundesstraße B 20 beträgt 20 m, gemessen vom äußeren
Rand der befestigten Fahrbahn. In dieser Anbauverbotszone sind Hochbauten jeder Art sowie
Aufschüttungen und Abgrabungen in größerem Umfang unzulässig. Eine Ausnahme betrifft die
nördliche Gebäudeecke gem. der dargestellten Baugrenze.
Die Baubeschränkungszone entlang der Bundesstraße B 20 beträgt 20 m bis 40 m, gemessen
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn.

Die verkehrliche Erschließung des Baugebietes hat ausschließlich über das der B 20
nachgeordnete Straßennetz zu erfolgen. Eine neue Zufahrt und ein neuer Zugang dürfen nicht
angelegt werden; dies gilt auch für die Dauer der Bauarbeiten (§ 11 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i. V. m.
§ 8a Abs. 1 FStrG).

Der Bereich befindet sich im Einwirkungsbereich der Straßenimmissionen. Eventuell künftige
Forderungen auf die Erstattung von Lärmschutzmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger
können daher gemäß der Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BlmSchV und der
Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR) durch den Eigentümer nicht geltend gemacht
werden.

11.0 BAYERNWERK

Im Geltungsbereich befinden sich Bestandskabel der Bayernwerk Netz GmbH. Der Bestand, die
Sicherheit und der Betrieb der Anlagen dürfen nicht beeinträchtigt werden.

Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erforderlich.
Eine Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Begleitstreifen oder
Grünstreifen ohne Baumbestand möglich.

Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit dem
Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf
der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn
der Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mitgeteilt wird. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und
Erschließungsstraßen soweit herzustellen, dass Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt
werden können.

Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Höhen:

Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endgültigen
Höhenangaben der Erschließungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderlichen
Grundstücksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den Erschließungsträger abzustecken.

Für die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist ein angemessenes Zeitfenster zur Verfügung zu
stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen durchgeführt werden
können. Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene
Einführungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein
Prüfungsnachweis der Einführung ist nach Aufforderung vorzulegen.

Transformatorenstation:

Je nach Leistungsbedarf könnte die Errichtung einer neuen Transformatorenstation im
Planungsbereich sowie das Verlegen zusätzlicher Kabel erforderlich werden. Für die
Transformatorenstation wird, je nach Stationstyp, ein Grundstück mit einer Größe von ca. 35 m²
benötigt, das durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu unseren Gunsten zu sichern
ist. Bereits bei Baubeginn der ersten Gebäude muss verbindlich gewährleistet sein, dass über
die Stationsgrundstücke verfügt werden kann. Zu dem Zeitpunkt müssen befestigte
Verkehrsflächen vorhanden sein, die von LKW mit Tieflader befahren werden können.

Das “Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen“ ist zu beachten. Die “Sicherheitshinweise für
Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freileitungen“ sind zu beachten. Auskünfte zur Lage
der Versorgungsanlagen können online über

https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html
eingesehen werden.

ZUGÄNGLICHKEIT DER TECHNISCHEN NORMEN, RICHTLINIEN ETC.
Alle technischen Normen, Richtlinien, Arbeitsblätter und sonstigen technischen
Vorschriften auf die der Bebauungsplan in seinen planlichen und textlichen
Festsetzungen verweist, werden bei der Gemeinde bei der Auslegung zur Einsicht bereit
gehalten.

12.0 DEUTSCHE BAHN

Die Bahnlinie Tüßling - Burghausen der Deutschen Bahn AG führt westlich mit mind. 7,7 m
Abstand am Geltungsbereich vorbei.

Der gewöhnliche Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen einschließlich der Maßnahmen
zur Wartung und Instandhaltung sowie Maßnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf.
notwendiger Erweiterungen dürfen keinesfalls verzögert, behindert oder beeinträchtigt werden.

Die an den Geltungsbereich der Bauleitplanung angrenzende Bahnstrecke ist im Rahmen des
Projekts ABS 38 der Deutschen Bahn zur Elektrifizierung vorgesehen.

Die Maste der zukünftigen Oberleitungsanlage sind in diesem Bereich bahnlinks geplant. Zudem
wird eine Bahnenergieleitung Mastaußen mitgeführt. Daraus sind folgende Themen zusätzlich zu
berücksichtigen:

a) Der minimale Abstand des Grundstücks zur Gleisachse beträgt ca. 8 m. Daher sind im
Bereich der betroffenen Grundstücke Aufwuchsbeschränkungen mit einer
Höhenbegrenzung von 4 m in einem Streifen von 11m ab Gleisachse erforderlich. Zudem
dürfen in einem Radius von 2,50 m um die zukünftigen OLA-Maste keine Äste oder
Sträucher/Bäume vorhanden sein (= gehölzfreie Zone). Hierfür werden im Zuge der
Genehmigungsplanung Bereiche mit dinglicher Sicherung vorgesehen.

b) Werden Gebäude in der Nähe der Grundstücksgrenze geplant, sind weitere
Abstimmungen in Bezug auf den Abstand zur Bahnenergieleitung erforderlich. Aufgrund
der Elektrifizierung sind bei Neubebauungen ein Abstand von mindestens 10 m von der
Gleismitte einzuhalten.

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet
werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in
Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden.

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb von Photovoltaikanlagen
auf Dächern keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B.
Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. Blendungen, Reflexionen) entstehen
können.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der
Bahnanlagen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe
z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder, etc.) entstehen,
die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Gegen die aus dem
Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den
einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw.
vorzunehmen.

Im Bereich von Anlagen der Eisenbahnen des Bundes (EdB) ist bei allen Arbeiten das
bautechnische Regelwerk der DB Netz AG in Verbindung mit der „Eisenbahnspezifischen Liste
Technischer Bestimmungen“ (ELTB) der Deutsche Bahn AG anzuwenden. Ein widerrechtliches
Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hineingelangen in den
Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und
wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt auch während der
Bauzeit.

Bahngelände darf weder im noch über dem Erdboden überbaut werden. Grenzsteine sind vor
Baubeginn zu sichern. Sie dürfen nicht überschüttet oder beseitigt werden. Erforderlichenfalls
sind sie zu Lasten des Bauherrn neu einzumessen und zu setzen.

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die geplanten Baumaßnahmen und das
Betreiben der baulichen Anlagen betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen der
Eisenbahn ist ständig und ohne Einschränkungen, auch insbesondere während der
Baudurchführung, zu gewährleisten.

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist
das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten
oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau
einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom
Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit
der DB Netz AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 4 - 8 Wochen
vor Kranaufstellung bei der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH (Südostbayernbahn) zu
beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen.

Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden.
Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass
unter keinen Umständen Baustoffe oder Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen)
gelangen.

13.0 HOCHWASSER / STARKREGENEREIGNISSE

Ein grundsätzliches Risiko für Hochwasser (Starkregenereignisse, Hochwasser, Kanalrückstau,
Grundhochwasser) kann nicht ausgeschlossen werden.
Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet oder wassersensiblen
Bereich. Eine Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen kann nicht angegeben werden.
Entsprechend den Informationen durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe werden u. a. folgende vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz vor Sturzfluten
und Überschwemmungen empfohlen:

• Alle Eingangsbereiche und Oberkanten von Lichtschächten und außenliegenden
Kellerabgängen sollten mindestens 25 Zentimeter höher liegen als die umgebende
Geländeoberfläche.

• Alle möglichen Wassereindringwege in geplante Gebäude sind bis zu den relevanten
Höhen zu verschließen.

• Unterkellerungen sollten wasserdicht ausgeführt werden.
• Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um einen Rückstau aus der Kanalisation zu

vermeiden.
Hierzu ist die Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums zu beachten
(www.fib-bund.de/lnhalt/Themen/Hochwasser). Der Abschluss einer
Elementarschadensversicherung wird empfohlen.
Auf den § 37 WHG wird verwiesen.

14.0 LÄRMSCHUTZ

Bei der Genehmigung eines Vorhabens im Bereich des Bebauungsplans Nr. 21 soll für die
maßgeblichen Immissionsorte außerhalb des Bebauungsplanareals nachgewiesen werden, dass
die durch das beantragte Vorhaben verursachten Beurteilungspegel die verfügbaren
Immissionskontingente einhalten oder unterschreiten können. Die Ermittlung der
Beurteilungspegel einer Anlage erfolgt dabei unter Ansatz der zum Zeitpunkt der Genehmigung
tatsächlich vorherrschenden Schallausbreitungsverhältnisse (Einrechnung aller
Zusatzdämpfungen aus Luftabsorption, Boden- und Meteorologieverhältnissen und
Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) entsprechend den geltenden Berechnungs- und
Beurteilungsrichtlinien (TA Lärm).
Für die innerhalb des Bebauungsplanareals gelegenen Immissionsorte sowie Immissionsorte in
den angrenzenden Bebauungsplänen mit dem Schutzanspruch eines Industrie- oder
Gewerbegebietes gelten die Geräuschkontingente nicht. Die Beurteilung ist dort nach TA Lärm
durchzuführen.

Sollte in das Grundwasser eingegriffen werden, so sind im Vorfeld die entsprechenden
wasserrechtlichen Genehmigungen einzuholen.

5.0 BAUMSTURZZONE

Bei einer Bebauung innerhalb der Baumsturzzone = 20 m zur Waldgrenze, sind die
Gebäude, in denen sich Personen dauerhaft aufhalten, so auszuführen, dass sie einem
Baumschlag durch Wind- und Schneebruch widerstehen. Dies muss beim jeweiligen
Bauantrag durch eine entsprechende Statik nachgewiesen werden.
Zusätzlich ist eine Haftungsausschlusserklärung gegenüber den Waldeigentümern und
gegenüber den Behörden auszustellen.

6.0 LÄRMSCHUTZ
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Den nachfolgenden Festsetzungen liegen die Ergebnisse des Gutachtens M173503/03
vom 30.08.2023 der Müller BBM lndustry Solutions GmbH zugrunde.

6.1 Emissionskontingente,  Gewerbegebiet
Zulässig sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche in ihrer Wirkung
auf die maßgeblichen Immissionsorte außerhalb der u. g. Gewerbefläche die folgenden
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691: 2006-12 weder tags (06:00 Uhr bis 22:00
Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) überschreiten.

Tabelle:   Emissionskontingente  LEK-

Teilfläche LEK in dB(A)
[dB(A)lm²]

tags nachts

TF GE 65 50

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5.
Die Anwendung der in der DIN 45691, Abschnitt 5 beschriebenen Regelungen zur
Summation ist auch in Verbindung mit den angrenzenden Bebauungsplänen zulässig.
Die Anwendung der in der DIN 45691, Abschnitt 5 genannten Relevanzgrenze ist
zulässig.

Innerhalb des Plangebietes sowie der angrenzenden Gewerbe- und Industriegebiete
regelt sich das zulässige Geräuschaufkommen der Betriebe nach den Kriterien der TA
Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm vom 26. August 1998 in
der geänderten Fassung vom 01. Juni 2017).
Der Nachweis der Einhaltung der Emissionskontingente ist mittels einer
schalltechnischen Untersuchung zu erbringen und dem Antrag auf
Baugenehmigung/Freistellung beizufügen.

6.2 Verkehrsgeräusche
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen
Aufenthaltsräumen sind technische Vorkehrungen nach der DIN 4109-1 „Schallschutz im
Hochbau" Ausgabe 2018-01 gegenüber dem Außenlärm vorzusehen.
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